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Zusammenfassung

Kommt es infolge ärztlicher Pflichtverletzungen oder Pflichtverletzungen der
Hebamme zu einem Geburtsschaden, bestehen umfangreiche zivilrechtliche
Ansprüche für das geschädigte Kind. Anhand des fiktiven Beispielfalls eines
Kindes, das behandlungsfehlerhaft bei der Geburt einen hypoxischen Hirnschaden
erlitt, sollen zentrale Schadenspositionen wie Schmerzensgeld, Erwerbsschaden,
Haushaltsführungsschaden, Pflegekosten und vermehrte Bedürfnisse dargestellt und
ein Eindruck ihrer Höhe vermittelt werden. Aus dem erheblichen Schadensumfang
ergeben sich für die ärztliche Praxis klare Empfehlungen, wie etwa die Einhaltung
medizinischer Leitlinien zur Vermeidung des Behandlungsfehlervorwurfs, die
vollständige Aufklärung, die lückenlose Dokumentation und die strukturierte
Organisation der Geburt. Eine Fehlerkultur sowie ein ergänzender Haftpflichtschutz
sind essenziell, um Risiken zu minimieren und Patientensicherheit wie Rechtsklarheit
zu gewährleisten.

Schlüsselwörter
Geburt · Behinderung · Eltern · Schaden

Kommt es bei einer Geburt zu Fehlern,
können diese schwere und dauerhafte
gesundheitliche Schäden zur Folge ha-
ben; entsprechend erheblich sind auch
die haftungsrechtlichen Konsequenzen.
Der folgende Beitrag beleuchtet die ty-
pischen Anspruchspositionen und zeigt
deren Bezifferung auf.

Die Geburt eines Kindes sollte ein freu-
diges Ereignis sein, das in einen glück-
lichen Familienstart mündet. In seltenen,
aberbesonders tragischenKonstellationen
kann dieser Moment jedoch vonmedizini-
schen Komplikationen überschattet wer-
den. Kommt es im Rahmen der Geburt

zu einer Pflichtverletzung auf ärztlicher
oder pflegerischer Seite, etwa durch eine
fehlerhafte CTG(Kardiotokographie)-Inter-
pretation oder ein verzögertes geburts-
hilfliches Eingreifen, können die gesund-
heitlichen Folgen für das Kind und dessen
Familie dramatisch sein. Nicht selten resul-
tieren aus den Verletzungen, zu denen es
während des sensiblen Geburtsvorgangs
kommt, lebenslange Behinderungen und
eine vollständige Pflegebedürftigkeit der
Kinder.

Derartige Schädigungen ziehen nicht
nur emotionale Folgen nach sich, sondern
gehen insbesondere auch in sämtlichen
Lebensbereichen mit hohen wirtschaftli-
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chen Belastungen einher. Die hiermit ver-
bundenen zivilrechtlichen Schadenser-
satzforderungen können sich im Laufe
des Lebens eines bei Geburt schwer ge-
schädigten Kindes leicht in Millionenhö-
he summieren. Entsprechend hoch sind
das wirtschaftliche Risiko für die ärztliche
Seite sowie die Relevanz einer Fehlerkultur
nebst Versicherungsschutz.

Der vorliegende Beitrag widmet sich
der Frage, welche typischen Schadenspo-
sitionen im Rahmen geburtshilflicher Haf-
tungsprozesse geltend gemacht werden,
welcheÜberlegungen ihrerBezifferungzu-
grunde liegen und welche Konsequenzen
sich für die ärztliche Praxis ergeben. Ver-
deutlicht werden die einzelnen Schäden
undderenUmfangdabei aneinemfiktiven
Beispielfall.

Das Schadensbild am Beispielfall

Der Umfang der aus einem Geburtsscha-
den resultierenden Schadenspositionen
lässt sich zum besseren Verständnis an
einem Beispielfall verdeutlichen: Bei der
Geburt eines Jungen wird dessen intra-
uterine Hypoxie trotz Auffälligkeiten im
Muster der CTG-Aufzeichnung verkannt;
behandlungsfehlerhaft unterbleibt da-
her die Einleitung einer Notsectio. Die
verzögerte Reaktion führt bei dem Neu-
geborenen aufgrund der längere Zeit
andauernden Sauerstoffunterversorgung
zu einem schweren hypoxisch-ischämi-
schen Hirnschaden.

Infolge des Behandlungsfehlers leidet
der Junge unter kognitiven und motori-
schen Beeinträchtigungen, die sichmitun-
ter in einer spastischen Tetraparese, einer
geistigen Behinderung und epileptischen
Anfällenäußern.DurchseineVerletzungen
ist der Junge von Geburt an ein Vollpfle-
gefall und wird lebenslang auf Unterstüt-
zung angewiesen sein, weder sprechen
noch selbstständig essen, laufen oder ei-
ner Erwerbstätigkeit nachgehen können.

Hinter jeder Beeinträchtigung in sei-
ner Lebensführung steht zugleich ein
monetärer Schaden, zu dessen Ersatz der
Schädiger verpflichtet ist: Die Schmerzen
und das Leid, die das Kind Zeit sei-
nes Lebens begleiten, begründen einen
Anspruch auf Schmerzensgeld; seineman-
gelnde Fähigkeit, am Erwerbsleben teil-
zunehmen und im Haushalt seiner Eltern

mitzuwirken bzw. später seinen eigenen
(Mehrpersonen-)Haushalt zu führen einen
Erwerbs- und Haushaltsführungsschaden,
die Ressourcen, die für seine tagtägliche
Pflege aufgewandt werden müssen, einen
Pflegeschaden und die Kosten, die für
Heil- und Hilfsmittel entstehen, einen
Schaden durch vermehrte Bedürfnisse.

Die Schadenspositionen im
Einzelnen und ihre Besonderheiten
im Geburtsschadenfall

Das Schmerzensgeld (§ 253 Abs. 2
BGB)

Der immaterielle Schaden des Verletzten
wird durch das sog. Schmerzensgeld aus-
geglichen. Bei schweren Geburtsschäden,
wie etwa in dem oben gebildeten Fall, gilt
es, nicht nur die anhaltenden physischen
Beeinträchtigungen und Schmerzen, son-
dern auch die daraus resultierende psychi-
sche Belastung abzugelten und dabei den
vollständigen Verlust von Entwicklungs-
möglichkeiten, Lebensfreude und Selbst-
bestimmung zu berücksichtigen.

» Auch vorhersehbare
Verschlechterungen müssen sich
in der Höhe Schmerzensgeldes
widerspiegeln

In die Bezifferung stets mit einzubeziehen
sind dabei nach Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs (BGH) weiter auch sämt-
liche objektiv vorhersehbare Verletzungs-
folgen, die in Zukunft möglicherweise erst
eintreten.1 Fällt ein Geburtsschaden weni-
ger schwerwiegend als im Beispielfall aus,
so ist somit das vorhersehbare Risiko einer
künftigen Verschlechterung des Gesund-
heitszustands bereits einzuberechnen. Für
die Höhe des Schmerzensgeldes bedeutet
dies, dass sich darin je nach Einzelfall nicht
nur die zum Zeitpunkt der Geltendma-
chung des Anspruchs bestehenden kog-
nitiven und/oder motorischen Beeinträch-
tigungen widerspiegeln müssen, sondern
auch deren vorhersehbare Verschlechte-
rung, die je nach Fall bis zur drohen-
den Bettlägerigkeit und dem verspäteten

1 Vgl. etwaBGH, 1980-07-08, VI ZR72/79, VersR
1980, 975; BGH, 1988-05-24, VI ZR326/87, VersR
1988,929.

Eintritt der Vollpflegebedürftigkeit reichen
kann.

Der BGH hat in diesem Zusammen-
hang seine frühere Rechtsprechung2, wo-
nach Verletzten, die so schwer geschädigt
waren, dass sie mangels Wahrnehmungs-
und Empfindungsfähigkeit weder Genug-
tuung noch Ausgleich durch das Schmer-
zensgeld empfinden konnten, nur ein ge-
ringes symbolisches Schmerzensgeld zu-
zusprechenwar, ausdrücklich aufgegeben.
Stattdessen sieht der BGH inzwischen in
den Fällen, in denen die Verletzungen so
erheblich sind, dass der Betroffene den
Schaden kaum wahrnehmen kann, gera-
de in der daraus resultierendenZerstörung
der Persönlichkeit den auszugleichenden
immateriellen Schaden.3 Vor diesem Hin-
tergrund hat sich die Rechtsprechung zum
Schmerzensgeld bei Geburtsschäden im
Laufeder letztenJahre indieRichtungmin-
destens hoher sechsstelliger Beträge ent-
wickelt, die teils nebst einer monatlichen
Schmerzensgeldrente an den Geschädig-
ten zu zahlen sind.4 Ganz aktuell – aber
noch nicht rechtskräftig – ist die Entschei-
dung des LG (Landgericht) Göttingen (Az.:
12 O 85/21) vom 14. August 2025,welches
einem geburtsgeschädigten Mädchen ein
Schmerzensgeld in Höhe von 1Mio.  zu-
sprach. Die gynäkologische Geburtsstati-
on des beklagten Krankenhauses sei in-
zwischen geschlossen, teilte das LG noch
mit.

Im Rahmen der außergerichtlichen
Schadensregulierung werden als Schmer-
zensgeld regelmäßig auch Beträge ober-
halb der Millionengrenze vereinbart.

2 Vgl. etwaBGH, 1975-12-16, VI ZR175/74,NJW
1976,1147;BGH,1982-06-22,VI ZR247/80,NJW
1982,2123.
3 Vgl. die ausdrückliche Abkehr in BGH, 1992-
10-13,VIZR201/91,NJW1993,781.
4 Vgl. 720.000€ Schmerzensgeld nach OLG
Frankfurt a.M. bei einem groben Behandlungs-
fehler bei einer eineiigen Zwillingsschwanger-
schaft, U. v. 18.02.2025, 8 U 8/21; 500.000
Schmerzensgeld nach OLG Stuttgart bei im
Zuge der Geburt erlittenen schwersten hirn-
organischen Schädigungen, U. v. 12.01.2010,
1U107/09; ähnlich500.000€ Schmerzensgeld
nach OLG Frankfurt a.M., U. v. 11.06.2015, 15 U
189/13, OLG Oldenburg, U. v. 13.11.2019, 5 U
108/18,OLGKarlsruhe,U. v. 03.02.2021, 7U2/19
undLGDortmund,U.v.16.01.2020,4O430/16.
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Der Erwerbsschaden (§§ 842, 843
BGB)

Das Kind in demoben genannten Beispiel-
fall wird behandlungsfehlerbedingt sein
Leben lang nicht in der Lage sein, einen
Schulabschluss zu erlangen, eine Aus-
bildung oder ein Studium aufzunehmen
und anschließend einer Erwerbstätig-
keit nachzugehen. Hierdurch entsteht
ihm ein sog. Erwerbsschaden (auch: Ver-
dienstausfallschaden), der als materielle
Schadensposition durch den Schädiger
auszugleichen ist. Der Berechnung des
Erwerbsausfallschadens wird eine hypo-
thetische Erwerbsbiografie des Geschä-
digten zugrunde gelegt, die im Einzelfall
an den Berufsbildern und Werdegängen
im familiären Umfeld des Betroffenen
angelehnt wird.

» Der Berechnung des
Erwerbsausfallschadens wird eine
hypothetische Erwerbsbiografie
zugrunde gelegt

Zur Verdeutlichung der Schadenshöhe sei
unterstellt, es würde ein niedrig ange-
setztes jährliches Nettoeinkommen von
etwa 25.000 ermittelt werden, so er-
rechnet sich bereits bei einer Arbeitszeit
von nur 45 Jahren ein Schaden in Höhe
von 1125Mio. 5. Auf diese Nettosumme
ist der sog. Steuerschaden, der dem Ge-
schädigten entsteht, weil er diesen Betrag
bei Erhalt nach § 24 Nr. 1 EStG (Ein-
kommensteuergesetz) versteuern muss,
aufzuschlagen und eine Anpassung der
lebenslangen Gehaltsentwicklung vorzu-
nehmen. Hinzukommen außerdem der
sog. Rentenschaden, den die Rentenver-
sicherung regressweise geltend machen
kann, um den Schaden ersetzt zu bekom-
men, der in der Rentenkasse durch die
fehlenden Rentenbeiträge des arbeitsun-
fähigen Geschädigten entstanden ist und

5 Dieser Betrag wäre bei einer umfassenden
Schadensbezifferung noch zu kapitalisieren
sowie zu dynamisieren. Hierbei findet eine Ab-
und Aufzinsung der errechneten Summe statt,
umeinerseits demUmstandgerecht zuwerden,
dass der Geschädigte einen Kapitalbetrag
erhält, den er gewinnbringend anlegen kann
und andererseits zu berücksichtigen, dass
im Laufe der Zeit mit einer Geldentwertung
gerechnetwerdenmuss.

um die Rente für den Geschädigten zu
gewährleisten.

Auch der Erwerbsschaden fällt bei von
Geburt an Geschädigten demnach regel-
mäßig in einer Höhe aus, welche die Mil-
lionengrenze überschreitet.6

Der Haushaltsführungsschaden
(§§ 842, 843 BGB)

In dem Beispielfall fehlt dem Jungen, der
als Vollpflegefall geboren worden ist, im
Laufe seines Großwerdens auch die Fähig-
keit, Haushaltsarbeiten für sichund andere
zu übernehmen. Weder das Erledigen von
Einkäufen oder das Waschen der Wäsche
noch Saugenoder Staubwischen, das Han-
tieren mit schweren Töpfen beim Kochen
sind für einen bettlägerigen Geschädig-
ten denkbar. Der Ausfall im zunächst el-
terlichen und später im eigenen Haushalt
begründet einen Anspruch auf Ersatz des
Haushaltsführungsschadens. Rechtlich ist
dieser, soweit die ausgefallene Hausarbeit
dem Familienunterhalt dient, als Erwerbs-
schaden einzuordnen; soweit die Hausar-
beit der Eigenversorgung dient, als Ver-
mehrung der Bedürfnisse.7

Wird keine Haushaltshilfe eingestellt,
durch deren zu zahlenden Lohn ein kon-
kret messbarer Schaden entsteht, bleibt
zur Schadensbezifferung die sog. normati-
veBerechnung. InHaushaltenmit geburts-
geschädigten Kindern wird die fehlende
Mitwirkung des älter werdenden Kindes
häufig von Anfang an durch andere Fa-
milienmitglieder kompensiert, was an der
Ersatzfähigkeit desAusfalls desGeschädig-
ten jedoch nichts ändert. In diesen Fällen
wird der Berechnung des Haushaltsfüh-
rungsschadens der Nettostundensatz ei-
ner fiktiven Haushaltshilfe zugrunde ge-
legt. Dieser liegt bei steigendem Niveau
derzeit zwischen etwa 14 und 17.8 Selbst
wenn man einen Haushaltsführungsscha-

6 Zum Erwerbsschaden insgesamt vgl. auch
https://schah-sedi.de/erwerbsschaden/.
7 Vgl. exemplarisch BGH, 1973-09-25, VI ZR
49/72,VersR1974,162,163.
8 Vgl. exemplarisch 17,00 LG Tübingen,
U.v.25.03.2025–5O9/24;14,00LGOldenburg,
U. v. 05.11.2019 – 6 O 217/17. Zur aktuellen
DiskussionrundumdieHöhedesStundensatzes
siehe auch Bergmann in NZV 2022, 479–482;
Schah Sedi/Budde,DAR2025,242–246.

den erst ab dem Erwachsenenalter im ei-
genen Haushalt des Geburtsgeschädigten
annimmt, diesen nur mit etwa 21h pro
Woche9 beziffert – was wohlgemerkt ge-
rademal 3h täglicher Haushaltsarbeit ent-
spricht – und diesen Schaden bei einem
Stundensatzvonlediglich14biszueinem
Alter von nur etwa 65 Jahren bemisst, so
errechnen sich (21h× 14× 52 Wochen×
47 Jahre) 718.53610 Schaden.

Der Pflegeschaden (§ 843 BGB)

Für Geburtsgeschädigte meist noch we-
sentlich relevanter als der Haushaltsfüh-
rungsschaden ist der sog. Pflegeschaden,
der entsteht, wenn der Verletzte nicht nur
in seiner Haushaltsführung eingeschränkt
ist, sondern auch bei der Pflege und Be-
treuung seiner eigenen Person auf Unter-
stützung angewiesen ist. Je nach Ausprä-
gung der erlittenen Verletzungen bei der
Geburt, können die Betroffenen Zeit ih-
res Lebens in sämtlichen Bereichen, tags-
über wie auch nachts auf die Pflege durch
andere angewiesen sein. Aus der von Be-
ginn an bestehenden umfassenden Pfle-
gebedürftigkeit erwächst damit eine der
zentralsten Schadenspositionen.

Differenzieren lässt sich dabei zwischen
der aktiven Pflege, der Betreuung und der
sog. Beobachtungspflege des Geschädig-
ten.Währenddie aktivePflegeunmittelbar
körperbezogene pflegerische Tätigkeiten,
wie etwa das Füttern des zubereiteten Es-
sens, das An- und Auskleiden des Betroffe-
nen, Unterstützung bei dessen Toiletten-
gängen sowie Körperpflege und -hygiene
umfasst, steht die Betreuung weniger un-
mittelbar mit dem Körper des Geschädig-
ten im Zusammenhang und bezieht sich
eher auf das Beaufsichtigen und Beschäf-
tigen mit der Person selbst. Eine Beob-
achtungspflege ist in die Bezifferung auf-
zunehmen, wenn eine Pflegeperson auch
nachts erforderlich ist, um Schlaf und At-

9 NachAngabendesStatistischenBundesamtes
lagdie durchschnittliche inDeutschlandgeleis-
tete Wochenarbeitszeit pro Haushalt im Jahr
2024 bei 35,8h proWoche. Der angenommene
Wert bewegt sich damit an der unteren Grenze
dessen, was einer Berechnung zugrunde zu
legenwäre.
10 S.Fn.4.
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mung des Geschädigten regelmäßig zu
überwachen.

Für den Pflegeschaden besteht eben-
falls die Möglichkeit, den Schaden kon-
kret zu beziffern, wenn eine professionelle
Pflegekraft eingestellt worden ist. Häufig
wird jedoch auch insoweit ein Großteil
der Arbeit durch die Familienangehörigen
übernommen,wobei die Pflegedes Kindes
meist weit über den in einem Vollzeitjob
zu leistenden Arbeitsumfang hinausgeht.
In diesen Fällen wird ein ähnlicher norma-
tiver Berechnungsansatz verfolgt wie im
Rahmen des Haushaltsführungsschadens.
Multipliziert wird die Betreuungszeit mit
einem marktüblichen Stundensatz, der in
Anlehnung an den Arbeitsaufwand für die
aktive Pflege am höchsten, für die Betreu-
ung niedriger und schließlich für Beob-
achtungspflege am niedrigsten anzuset-
zen ist. Über die zugrunde zu legenden
Stundensätze wird zwischen Versicherern
und Geschädigtenvertretern nicht selten
gestritten; Einigkeit besteht jedoch zumin-
dest insoweit, als dass der normative Stun-
densatz der fiktiven Pflegekraft für die ak-
tive Pflege (etwa zwischen 20 und 30
pro Stunde) sowie die Betreuung (etwa
15–20 pro Stunde) über dem der fikti-
ven Haushaltshilfe liegen muss.11

» Über Stundensätze wird
zwischen Versicherern und
Geschädigtenvertretern nicht selten
gestritten

In dem gebildeten Beispielfall leidet der
durch die Geburt kognitiv wie auch mo-
torisch geschädigte Junge unter anderem
unter Spastiken und epileptischen Anfäl-
len. Er ist vor diesemHintergrundüberwie-
gendbettlägerigundkannamAlltagkaum
teilnehmen. Seine Eltern müssen mitunter
seine Nahrungsaufnahme begleiten, ihn
umziehen, ihn waschen, seine Körperhy-
giene übernehmen, seine Toilettengänge
begleiten, seine Medikamente verabrei-
chen, ihn mehrmals am Tag und in der
Nacht umlagern und seinen Schlaf sowie
seine Atmung beaufsichtigen. Legt man
vor diesem Hintergrund einen täglichen
Pflegebedarf von mindestens 16h (etwa
6h aktive Pflege, 8h Betreuung sowie 2h

11 Vgl. exemplarisch 19,71 nach LG Köln,
U.v.22.12.2023–3O135/21.

Beobachtungspflege) zugrunde und mul-
tipliziert diese Stundenanzahl mit einem
Durchschnittswert von nur 20 für die ak-
tive Pflege, 15 für die Betreuungund 10
für dieBetreuungspflege, so errechnet sich
ein Tagessatz von 260. Dies entspricht ei-
nem Jahreswert von 94.900.

Die vermehrten Bedürfnisse
(insbesondere: Heil- und Hilfsmittel)
(§ 843 BGB)

Nicht zuletzt fallen bei Geburtsschäden
als materielle Schadensposition sonstige
sog. vermehrte Bedürfnisse ins Gewicht.
Hierunter fallen alle Mehrkosten, die dem
Geschädigten aufgrund seiner Verletzun-
gen entstanden sind. Somit sind sämtliche
Kosten für Fahrten zu Arzt- und Therapie-
terminen, Medikamentenkosten, Kosten
für die Anschaffung vonHeil- undHilfsmit-
teln und behindertengerechter Kleidung,
Kosten für einen nötig werdenden be-
hindertengerechten Wohnungsumbau,
der Mehrbetrag, der für die Anschaffung
eines behindertengerechten Fahrzeugs
oder auch das Buchen eines behinderten-
gerechten Urlaubs anfällt, Zuzahlungen zu
Therapieeinheiten und Pflegeverbrauchs-
materialen – um nur einige der denkbaren
Positionen zu nennen – durch den Schä-
diger zu ersetzen.

» Als materielle Schadensposition
fallen bei Geburtsschäden auch sog.
vermehrte Bedürfnisse ins Gewicht

Benötigt etwa das geschädigte Kind in
dem Beispielfall spezielle Heil- und Hilfs-
mittel, um mit seinen Spastiken und An-
fällen umgehen zu können (z. B. ein Pfle-
gebett), so sind die hierfür entstehenden
Kosten ebenso ersatzfähig, wie wenn ein
Umbau der Wohnung bzw. ein Umzug er-
forderlich wird, damit etwa ein Rollstuhl
durch die Türen passt oder weil ein Flä-
chenmehrbedarf besteht, um benötigtes
Pflegepersonal unterbringen zu können
(etwa um in Rufbereitschaft zu sein, zü-
gig mit dem Rollstuhl behilflich zu sein
etc.); gleiches gilt, wenn ein neuer Wagen
angeschafft wird, der einen behinderten-
gerechten Transport ermöglicht.

Da in Geburtsschadensfällen die ver-
mehrten Bedürfnisse der Betroffenen in
der Regel ein Leben lang anfallen, sich

die Kosten für täglich benötigte Therapie-,
Heil- undHilfsmittel somitüber Jahrzehnte
summieren und nicht selten größere An-
schaffungen hinzukommen (Umbau oder
Kauf von Haus, Wohnung, Auto, Spezial-
bett, Treppenlift u. ä.) ist auch diese Scha-
denspositionnachdenRegulierungserfah-
rungen der Verfasser durchschnittlich in
Höhe von mindestens etwa 500.000 zu
beziffern.12

Zusammenfassung und
Handlungsempfehlungen für die
Praxis

Ein Geburtsschaden geht regelmäßig mit
massiven gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen einher, die den Betroffenen meist
sein Leben lang begleiten und in seiner
Lebensführung beeinträchtigen. Die tägli-
chen Schmerzen und Leiden bedürfen als
immaterielle Positionen ebenso einer Ent-
schädigung wie materiell messbare Einbu-
ßen, die durch den Ausfall im Erwerbsle-
ben und im eigenen Haushalt sowie durch
nötige Pflege und vermehrte Bedürfnisse
entstehen.

Monetär verbirgt sich hinter Fehlern im
Zusammenhang mit einer Geburt daher
regelmäßig ein Schaden in Millionenhö-
he, von deren Regulierung die gesamte
wirtschaftliche Existenz des Geschädigten
abhängt.

» Behandlungsfehler im Kontext
mit einer Geburt bergen ein
immenses Haftungsrisiko

Für die ärztliche Praxis muss dieses Be-
rechnungsbeispiel sowohl in qualitativer
als auch in haftungsrechtlicher Hinsicht
als Appell dienen: Behandlungsfehler im
Zusammenhang mit einer Geburt bergen
ein immenses Haftungsrisiko. Für medizi-
nisches Fachpersonal ist es daher uner-
lässlich, präventive Strategien zu entwi-
ckeln und umzusetzen. Von Bedeutung ist
die Einhaltung der einschlägigen medi-
zinischen Leitlinien zur Reduzierung des
Risikos, sich dem Vorwurf einer Standard-
abweichung auszusetzen, ebensowie eine
umfangreiche, gut dokumentierte Aufklä-

12 Zu den vermehrten Bedürfnissen insgesamt
vgl. auch https://schah-sedi.de/vermehrte-
beduerfnisse/.
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rung der Entbindenden, die infolge von
Rechtzeitigkeit und inhaltlicher Tiefe auch
eine juristische Tragweite erreicht. Hierne-
ben richtet sich die Empfehlung auch auf
eine lückenlose und zeitnahe Dokumenta-
tion des gesamten Geburtsprozesses, wo-
bei insbesondere auf erhobene Befunde,
darauf folgende Reaktionen und die Ver-
ständigung bzw. strukturelle Organisation
im Team wert zu legen ist.

» Angesichts der Schadenssum-
men empfiehlt sich eine ergänzende
private Haftpflichtversicherung

Unbedingt angeraten werden muss dem
medizinischen Fachpersonal imGeburts-
hilfebereich eine Überprüfung der vor-
handenen Berufshaftpflichtversicherung
durch ein Erfragen der Deckungssumme
der Versicherung des Krankenhausträ-
gers. Angesichts der erheblichen Scha-
denssummen, die hinter einzelnen Ge-
burtsschädenstehen, sollteeineergänzen-
deprivateHaftpflichtversicherungvorhan-
den sein. Besteht bei dem Krankenhaus, in
dem es zu dem Geburtsschaden gekom-
men ist, beispielsweise ein Insolvenzrisiko,
so besteht zugleich für das medizinische
Personal die Gefahr einer Verschiebung
des Haftungsrisikos vom Krankenhaus-
träger auf den einzelnen Behandelnden
als Privatperson. Eine Haftpflichtversiche-
rung, die eine Deckungssumme vorweist,
die in der Lage ist, Schäden in oben darge-
legtem Umfang abzudecken, wird sodann
unabdingbar, um nicht selbst persönlich
haften zu müssen.

Fazit für die Praxis

4 Erfordernis sorgfältiger Einhaltung medi-
zinischer Leitlinien sowie umfangreicher
Aufklärung und Dokumentation im Ge-
burtsbereich.

4 Bei gewonnenem Verständnis für die Er-
heblichkeit des wirtschaftlichen Scha-
dens: Überprüfung der Berufshaftpflicht-
versicherung des Krankenhausträgers auf
die Höhe der Deckungssumme.

4 Ggf. Abschluss einer eigenen Berufshaft-
pflichtversicherung.

Abstract

Birth injuries—what claims does the defendant face under civil law?
Amodel basis for compensation calculation

If a birth injury occurs as a result of negligence by a physician or midwife, civil law
claims for the injured child may arise. Based on a fictional example of a child who
suffered hypoxic brain injury due to medical malpractice during birth, possible
damages (e.g., compensation for pain and suffering, loss of earns, loss of housekeeping
capacity, nursing care costs, and increased needs) and an indication of their potential
magnitude are presented. Given the potential for substantial damages, there are clear
recommendations for the medical practice, e.g., compliance with medical guidelines
to avoid allegations of malpractice, full disclosure, complete documentation, and
structured organization of the birth. A culture of errormanagement and supplementary
liability insurance are essential to minimize risks, while ensuring patient safety and
legal transparency.
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